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Die FVS-Delegierten
haben ihrem langjährigen

Zentralpräsi- 1
denten Jiirg L Caspar Ba.

fürsein Wirken gedankt und ihn zum

"Wir Freidenkerinnen
beweisen täglich, dass
konfessionsfrei leben
und verantwortungsvoll
handeln ganz einfach normal ist."

"Freidenkerinnen
verbindet die Bnsicht, dass
wiralle nurauf der Basis

von Wissen und Vernunft
friedlich zusammenleben können.

Ehrenmitglied der FVS ernannt. S 3 Sylvia Steiner,Co-Präs. R/S Sfe/fe3 Stefan Mauerhofer, Co-Präs. FVSS 3
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En M inarett-Verbotin derVerfiassung?
Gegenwärtig sammelt ein Initiativ^
Komitee Unterschriften, um den Bau

von Minaretten in der Schweiz zu
verbieten. Während blauäugige
Mitbürgerinnen und gewiefte Muslimln-
nen nichtmüde werden, M ina rette a Is

harmlose Gebäudeteile zu qualifizieren,

wiederholen die Gegner der
Minarette dauernd die Aussage, beim
Minarett handle es sich nicht bloss
um einen Turm,sondern es stelle ganz
klar ein religiöses Machtsymbol dar.

Türme sind Machtsymbole - alle!
Raum vertikal zu dominieren. Für die
meist nicht sehr hohen und vor allem
schlanken Minarette dürfte dies
problemlos einzuhalten sein.

En Minarettverbot würde u.E gegen
die Glaubens- und Gewissensfreiheit
Verstössen, weil die sichtbare
Ausübung derReligion auch darunterfallt

besonnen zu reagieren, auf die
Verfassung zu verweisen und auf diese
zu vertrauen und aufdieVernunftdes
Laizismus, der sich langfristig
durchsetzten wird.
Was allerdings von diesen Türmen
nebst der sichtbaren und zu
tolerierenden Symbolik noch ausgeht, das
können wir ebenfalls auf Gesetzes-

Richtig ist, dass das Minarett ein
religiöses Machsymbol ist - richtig ist
aberauch, dass jederTurm ein
Machtsymbol ist: Ob der Kirchturm der Christen

(seine Höhe war bis in die Neu-
zeithinein ein beliebtes Wettbewerbs-
objektunterGemeindeni ob die
Burgfriede der Adligen, die Bürotürme der
Wirtschaftsmächtigen oder die
waghalsigen Wohntürme in Weltstädten

alle haben sie den Zweck (männliche!)

Macht zu demonstrieren: Wir
sind so gross und stark, dass wir die
nötige Technik und die nötigen Mittel
aufbringen um über die andern
hinauszuwachsen DerTurmbau zu Babel

als Versuch, einen vorgeschichtlichen

Wolkenkratzerzu errichten-"um
sich einen Namen zu machen"(Gene-
sis 11,4) -, ist ein wiederkehrendes
Motiv der menschlichen Kulturgeschichte.

Wenn wiralso diesen unsinnigen
Wettbewerb beschränken wollen, dann
einfachdurch die maximale Gebäudehöhe

im Baureglement Dann gilt für
religiöse und weltliche M achtsymbole,
dass sie nicht Anspruch darauf
haben, nach Belieben den öffentlichen

Es würde auch gegen den Anspruch
aufGleichbehandlung Verstössen,weil
es nurdie einen Türme dereinen Gla u-
bensgemeinschaft betreffen würde.
Diese Initiative sollte möglichst gar
nicht zustande kommen, denn sie
beutet in einem Wahljahr das
Unbehagen in der Bevölkerung aus, das
zuerst bewusst geschürt worden ist
Freidenkerlhnen tun gut daran, hier

ebene steuern: in erster Linie durch
den Lärmschutz. Niemand will hierzulande

M uezzins schreien hören-aber
auch Kirchenglocken zu allen Tag-
und Nachtzeiten sind eine Lärmbelästigung.

Deshalb muss beides weg:
Keine Religion soll die nicht- oder
andersgläubigen Bürgerinnen mit
Geschrei oder Geläut nerven dürfen!

Reta Caspar
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